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Vergangenheit ist Geschichte, 
Zukunft ist Geheimnis 
und jeder Augenblick ist Geschenk. 

        
Ina Deter 

Vorwort 

 
Dieses Zitat umschreibt treffend die Situation in der Altersarbeit, wie sie sich zu Beginn des 
Jahres 2007 in unserer Gemeinde präsentierte. Am 24. September 2007 stimmte die Gemein-
deversammlung der Auflösung des Zweckverbandes Wäckerlingstiftung zu, der für die Gemein-
de Oetwil am See und sechs weitere Gemeinden das Pflegeheim „Haus Wäckerling“ führte. 
Schon im Vorfeld zu dieser Gemeindeversammlung stellten sich für die Gemeinde Oetwil am 
See verschiedene Fragen zur künftigen Altersarbeit.  
 
Bereits in den Jahren 1993 bis 1995 hatten wir in der Gemeinde Oetwil am See erstmals ein 
Altersleitbild erstellt. Damals ging es vor allem darum, das allfällige Bedürfnis nach zusätzli-
chem Wohnraum für betagte Einwohnerinnen und Einwohner abzuklären. Weil diese Absicht im 
Vordergrund stand und das von einer Privatperson angeregte Projekt letztlich nicht realisiert 
wurde, waren die konkreten Auswirkungen des ersten Altersleitbildes eher bescheiden. Dieses 
erste Altersleitbild ist deshalb schon wenige Jahre nach seiner Erstellung Geschichte gewor-
den.  
 
Am 23. Juni 2008 stimmte die Gemeindeversammlung einer vorerst auf drei Jahre befristeten 
Vereinbarung mit dem Alters- und Pflegeheim Loogarten in Esslingen zu. Damit konnte bereits 
ein wegweisender Entscheid vorweg genommen werden, wie ein Aspekt der künftigen Altersar-
beit der Gemeinde Oetwil am See konkret aussehen wird. 
 
Mit Beschluss vom 8. Januar 2008 hat der Gemeinderat Oetwil am See eine Projektgruppe für 
die Erarbeitung eines aktualisierten Altersleitbildes eingesetzt. Mit neun Sitzungen zwischen 24. 
Januar und 24. November 2008 hat die Projektgruppe ihren Auftrag erfüllt. Bei ihrer Arbeit 
wurde die Projektgruppe von zwei Mitarbeitenden der Pro Senectute des Kantons Zürich fach-
lich kompetent unterstützt.  
 
Bei der Erarbeitung des Altersleitbildes waren das umfassende Wissen und die vielfältige Erfah-
rung der Mitglieder der Projektgruppe und der Berater wertvoll. Wichtig waren aber auch die 
beiden öffentlichen Veranstaltungen vom 26. Mai 2008 mit rund 100 Teilnehmenden. Durch den 
direkten Einbezug der Bevölkerung in die Erstellung des Leitbildes kann von mehr Mitverant-
wortung für Folgeschritte ausgegangen werden. Die vielen Anregungen ermöglichten es, den 
Weg für die Weiterentwicklung der Altersarbeit zu finden. Damit wurde sozusagen das Geheim-
nis, wie die künftige Altersarbeit in Oetwil am See gelöst werden soll, gelüftet. 
 
Im Interesse der aktuellen und der künftigen älteren Einwohnerinnen und Einwohner unserer 
Gemeinde wünscht sich die Projektgruppe, dass möglichst viele ihrer Empfehlungen umgesetzt 
werden. Zudem soll das Altersleitbild in regelmässigen Abständen hinterfragt und aktualisiert 
werden. 
 
 
Oetwil am See, 24. November 2008  
 

Werner Bosshard, Gemeinderat 
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1  Befinden der Bevölkerung 

1.1 Überlegungen, Bemerkungen und Hinweise 
Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Oetwil am See schätzen an ihrem Wohnort 
die Nähe zur Natur bei gleichzeitig guter Erreichbarkeit des Zentrums. Geschätzt wird von vie-
len auch die Überschaubarkeit des Dorfes („man kennt sich, man fühlt sich als Neuzugezogene 
angenommen“). Daraus resultiert ein angenehmer gegenseitiger Umgang („man grüsst sich“) 
und eine gegenseitige Wertschätzung, auch zwischen den Generationen. Allerdings gibt es 
auch Stimmen, die befürchten, dass sich dies in Zukunft verändern könnte. Dazu trägt auch bei, 
dass zu wenig Möglichkeiten zum spontanen und unverbindlichen Kontakt bestehen. 
 
Als weiterer wichtiger Faktor für das Wohlbefinden wird auf die Lage der Gemeinde nahe bei 
Zürich und dennoch in natürlicher Umgebung hingewiesen. Dies gilt es zu erhalten und gleich-
zeitig der Bevölkerung immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. 

1.2 Die Projektgruppe empfiehlt 

1. Sofern im Zentrum neue Bauten entstehen, soll der Gemeinderat die Planer/Erbauer 
ersuchen, Treffpunkt-Möglichkeiten einzuplanen. 

2. Durchführung von Aktionen „man grüsst sich in Oetwil“ mit Schule, Kirche usw.  

3. Regelmässige Durchführung von Veranstaltungen zum Thema „Was beschäftigt 
uns?“. 

4. Um das konkrete Bedürfnis nach einem Treffpunkt zu klären, soll als Versuch ein 
Raum mit einer kleinen Infrastruktur (z. B. Kaffeemaschine) und einem minimalen 
Betreuungs- bzw. Begleitungsangebot zur Verfügung gestellt werden. Der Raum 
könnte beispielsweise in der Alterssiedlung, dem Jugendhaus oder dem  Zentrum 
Mühlegg der Kirchgemeinden eingerichtet werden.  

5. Es werden regelmässig Führungen, Besichtigungen oder ähnliche Veranstaltungen 
durchgeführt, die zum Ziel haben, der Bevölkerung die Umgebung und ihre Ge-
schichte nahe zu bringen: beispielsweise mit einem Dorfrundgang zu Orten von Be-
deutung für die Geschichte der Gemeinde oder Exkursionen in die nahe Umgebung. 

2  Dienstleistungen 

2.1 Spitex-Dienstleistungen 

2.1.1 Überlegungen, Bemerkungen und Hinweise 
Nach Einschätzung der Projektgruppe und wie den Rückmeldungen aus den beiden öffentli-
chen Veranstaltungen vom 26. Mai 2008 entnommen werden kann, sind Dienstleistungen, die 
durch professionelle (d.h. entlöhnte) Fachkräfte angeboten werden, im heutigen Zeitpunkt aus-
reichend vorhanden. Bei Bedarf muss das heutige Dienstleistungsangebot allenfalls ausgebaut 
werden.  
 
Im Vergleich mit anderen Spitex-Organisationen des Kantons Zürich ist die Spitex Oetwil am 
See eine eher kleine Organisation. Dies hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Die jetzige Perso-
nalstruktur (viele kleine Pensen) führt einerseits zu einem grösseren Zeit- und Koordinations-
aufwand, andererseits ist dadurch ein flexibler und kostengünstiger Personaleinsatz möglich. 
Die eigene Unabhängigkeit schafft Identität mit der Gemeinde und bietet Gewähr, auf spezielle 
Situationen rasch und unbürokratisch reagieren zu können. 
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Die Projektgruppe geht davon aus, dass die Gemeinde Oetwil am See eine eigene Spitex-
Organisation haben sollte. Die Fusion mit einer benachbarten Spitex-Organisation bringt wenig 
Synergien (u. a. wegen langer Anfahrtswege). Um den eigenen Qualitätsansprüchen und den 
kantonalen Auflagen gerecht zu werden, müssen auch in Zukunft Formen der Zusammenarbeit 
bzw. Partnerschaften mit anderen Organisationen im ambulanten und stationären Bereich ge-
funden werden.  
 
Bereits heute bestehen Vereinbarungen mit der Kinder-Spitex und der Onko-Spitex. Die psychi-
atrische Unterstützung wird über die Klinik Schlössli und ihre Aussenstellen abgedeckt. In der 
Palliativ-Betreuung besteht eine Zusammenarbeit mit dem Spital Männedorf. 
 
Bezüglich der Spitex-Dienstleistungen wird aktuell und in den kommenden Jahren einiges über-
dacht und allenfalls neu geregelt. Wichtig ist, dass die Verantwortlichen sowohl der strategi-
schen als auch der operativen Ebene mit Partnern im Gespräch bleiben und dass Vernetzun-
gen sowohl im Bezirk Meilen als auch in den Bezirken Uster und Hinwil gepflegt werden. 

2.1.2 Die Projektgruppe empfiehlt 

1. Die Spitex-Dienstleistungen sollen weiterhin durch die bestehende dorfeigene Trä-
gerschaft angeboten werden. 

2. Zur qualitativen Sicherstellung der Dienstleistungen und zur Erfüllung der kantonalen 
Auflagen werden wie bis anhin bedarfsgerechte Formen der Zusammenarbeit mit an-
deren Organisationen gesucht. 

3. Die Verantwortlichen der Spitex-Dienste (sowohl auf der Ebene des Vorstandes als 
auch das leitende Personal) pflegen weiterhin das Gespräch mit Partnern, auch aus-
serhalb des Bezirks Meilen. 

2.2 Ergänzende Dienstleistungen 

2.2.1 Überlegungen, Bemerkungen und Hinweise 
An den öffentlichen Veranstaltungen wurden einige Lücken und daraus resultierende Anregun-
gen für Dienstleistungen genannt, die sowohl konkrete Hilfeleistungen als auch die Förderung 
der sozialen Kontakte und Beziehungen zum Ziel haben.  
 
Obwohl die Anliegen und Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren im Vordergrund stehen, 
kann ein ergänztes Angebot auch von der übrigen Bevölkerung der Gemeinde genutzt werden. 
 
Freiwilligenarbeit, Nachbarschafts- und Selbsthilfe sind auch in der Altersarbeit unverzichtbar. 
Sie ergänzen bestehende Dienstleistungsangebote wie beispielsweise die Spitex oder die Sozi-
alberatung/Seelsorge. Auch wenn Freiwillige solche Dienstleistungen erbringen, steht die zwi-
schenmenschliche Beziehung zum Gegenüber immer im Vordergrund. Um die Freiwilligen zu 
begleiten und zu unterstützen (beispielsweise zur Verhinderung von Ausnützung, durch Versi-
cherungen, Anleitung, Weiterbildung usw.) soll dafür eine eigene Trägerschaft geschaffen wer-
den. Nach Möglichkeit sollen Synergien (Räumlichkeiten, Büropräsenz usw.) durch Absprachen 
mit anderen Diensten, z. B. dem Spitex-Verein oder einer allfälligen Anlaufstelle (siehe Ab-
schnitt 8.2, Empfehlung 5) genutzt werden. 
 
Freiwilligenarbeit ist eine freiwillig gewählte Tätigkeit ohne Anspruch auf Entlöhnung. Dies 
schliesst nicht aus, dass Fachwissen und Verbindlichkeit vorausgesetzt werden müssen. Ob die 
erbrachten Dienstleistungen von den Bezügerinnen und Bezügern voll oder teilweise zu ent-
schädigen sind, muss von Fall zu Fall festgelegt werden. 
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2.2.2 Die Projektgruppe empfiehlt 
 

1. In Ergänzung zu den bestehenden Dienstleistungen der Spitex und zur Unterstützung 
der Nachbarschaftshilfe wird die Freiwilligenarbeit gefördert und ausgebaut. In einem 
ersten Schritt wird eine neue Dienstleistung „Besuchsdienst“ geschaffen, die sich be-
wusst nicht nur an Seniorinnen und Senioren richtet. 

2. Der Aufbau des Besuchsdienstes muss so konzipiert werden, dass mittelfristig be-
darfsgerecht weitere Dienstleistungen angeboten und erbracht werden können. 
 

Beispiele für weitere Dienstleistungen: Administrative Unterstützungen (z. B. Steuer-
erklärung), Hausliefer- oder Begleitdienst, Aktivitäten im Sinne von Senioren für Seni-
oren (auch für jüngere Leute), Begleitung von Schwerkranken, Unterstützung bei der 
Abfallentsorgung, Ausweitung des Fahrdienstes (nicht nur „Rotkreuzfahrten“), Garten- 
arbeiten. 
 

Suche nach Freiwilligen: Durchführung einer Informationsveranstaltung über das Al-
tersleitbild; u. a mit dem Ziel, die Freiwilligenarbeit zu fördern, unter den Teilnehmen-
den künftige Verantwortliche zu finden sowie Anregungen für Aktivitäten und Angebo-
te zu erhalten. 

3. Die geeignete Form der Trägerschaft wird in Zusammenarbeit mit den bestehenden 
Organisationen der Altersarbeit geklärt (siehe Abschnitt 9.2, Empfehlung 3). Die Trä-
gerschaft schliesst mit der Politischen Gemeinde eine Leistungsvereinbarung ab. 

 

2.3 Beratungsangebote 

2.3.1 Überlegungen, Bemerkungen und Hinweise 
Neben den Dienstleistungen, die das Älterwerden und das Wohnen zu Hause erleichtern, ge-
winnen Beratungsangebote in verschiedensten Bereichen (soziale, seelsorgerliche, juristische 
oder finanzielle Fragen) zunehmend an Bedeutung. 
 
Die Projektgruppe geht davon aus, dass das heutige Angebot der bestehenden Stellen (Sozial-
amt, Dienstleistungscenter der Pro Senectute Kanton Zürich in Meilen, Pfarrämter usw.) zur 
Deckung des Bedarfs ausreicht. Es soll aber periodisch überprüft werden, z. B. in Bezug auf die 
Nachfrage nach einer Witwen- oder Witwergruppe. 

2.3.2 Die Projektgruppe empfiehlt 

1. Ein allfälliger Bedarf an Beratungsangeboten wird durch die Alterskonferenz (siehe 
Abschnitt 9.2, Empfehlung 1) regelmässig überprüft. 

2.4 Verschiedenes 

2.4.1 Überlegungen, Bemerkungen und Hinweise 
Aus den beiden öffentlichen Veranstaltungen ergaben sich zahlreiche Hinweise zu generellen 
Aspekten wie Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit im weitesten Sinne. Es sprengt den Rahmen 
des Altersleitbildes, auf alle diese Vorschläge einzugehen und sie zu kommentieren. Sie sind 
aber wichtige Rückmeldungen, die sowohl bei der Realisierung einzelner Anliegen als auch bei 
der generellen Weiterentwicklung der Altersarbeit berücksichtigt werden müssen. Dabei ist stets 
zu beachten, dass viele Anliegen nicht ausschliesslich die ältere Bevölkerung, sondern alle 
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde betreffen, wie z. B. die Sicherheit (nicht nur im 
Strassenverkehr), Möglichkeiten und Grenzen der Polizei, Schneeräumung, Abfallentsorgung 
usw. 



Altersleitbild Oetwil am See   24. November 2008 

�  

2.4.2 Die Projektgruppe empfiehlt 

1. Alle Rückmeldungen und Hinweise aus den beiden öffentlichen Veranstaltungen 
werden in einer Liste zusammengestellt. Sie sollen im Rahmen der periodischen Ak-
tualisierung des Leitbildes überprüft werden. 

3  Aktivitäten und Angebote 

3.1 Überlegungen, Bemerkungen und Hinweise 
Neue Kontakte zu knüpfen und Beziehungen zu pflegen sind wichtige Voraussetzungen für ein 
erleichtertes Altern und Älterwerden. Aktivitäten und Angebote, die der Pflege von gemeinsa-
men Interessen dienen und Kontaktmöglichkeiten schaffen, sind deshalb ein wichtiger Pfeiler in 
der Altersarbeit einer Gemeinde. 
 
In der Gemeinde Oetwil am See gibt es bereits heute eine grosse Anzahl von Aktivitäten und 
Angeboten für Seniorinnen und Senioren, die durch verschiedene Träger erbracht werden 
(Alterskommission, Kirchgemeinden, Ortsvertretung Pro Senectute usw.). Lücken wurden an 
den Veranstaltungen wenige formuliert. Es gab aber viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
bereit wären, sich zu engagieren. Zudem bestehen bei den Verantwortlichen der Alterskommis-
sion Überlegungen und Vorstellungen für weitere wünschenswerte Aktivitäten. Es gibt auch 
Stimmen, die sagen, das Angebot sei bereits gross genug, eventuell sogar zu gross. 
 
Aktivitäten und Angebote sollen auch unter dem Aspekt der Förderung der Beziehungen zwi-
schen den Generationen betrachtet werden (siehe dazu Abschnitt 4). 
 

3.2 Die Projektgruppe empfiehlt 

1. Die Aktivitäten der verschiedenen Anbieter werden im Rahmen der Alterskonferenz 
koordiniert (siehe Abschnitte 8.2 und 9.2, Empfehlung 1). 

2. Die Alterskommission unterstützt die verschiedenen Anbieter bei der Durchführung 
von Aktivitäten für ältere Menschen. Sie fördert eine Vielfalt von Aktivitäten für unter-
schiedliche Gruppierungen älterer Menschen (z. B. jüngere Seniorinnen und Senio-
ren, kulturelle Angebote usw.). Soweit möglich und sinnvoll sollen Aktivitäten auch 
für Menschen unter 65 Jahren offen stehen. 

3. Die Alterskommission unterstützt Seniorinnen und Senioren, die in eigener Verant-
wortung neue Aktivitäten durchführen wollen, in beratendem Sinne (Selbstorganisa-
tion). 

4.  Generationenbeziehungen 

4.1 Überlegungen, Bemerkungen und Hinweise 
Bei älteren Menschen besteht ein grosses Interesse nach Generationen übergreifenden Kon-
takten. Von einzelnen Teilnehmenden an den öffentlichen Veranstaltungen wurden sowohl 
Ideen geäussert als auch Bereitschaft zum persönlichen Engagement signalisiert. Der Förde-
rung der Beziehungen zwischen den Generationen kommt auch gesamtgesellschaftlich eine 
grosse Bedeutung zu. Neben der Förderung des gegenseitigen Verständnisses profitieren in 
Generationenbeziehungen beide Partner von den Ressourcen und Möglichkeiten der anderen. 
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4.2 Die Projektgruppe empfiehlt 

1. Allen Anbietenden von Aktivitäten, sowohl für Jugendliche als auch für ältere Men-
schen, wird empfohlen, Generationen übergreifende Aktivitäten zu fördern bzw. zu 
prüfen, ob ihre Aktivitäten Generationen übergreifend durchgeführt werden können. 

2. Der Schule wird empfohlen, vermehrt Seniorinnen und Senioren in einzelne Schul-
stunden einzubeziehen (beispielsweise zum Erzählen über frühere Zeiten). 

3. Den Verantwortlichen (Jugendkommission sowie Jugendarbeiterinnen und Jugend-
arbeiter) im Jugendhaus wird empfohlen, Projekte durchzuführen, die Generationen 
übergreifend realisiert werden können. Als Ansprechpartnerin für die Belange des äl-
teren Menschen steht die Alterskonferenz zur Verfügung. 

4. Die vorgeschlagene Anlaufstelle (siehe Abschnitt 8.2, Empfehlung 5) soll eine Liste 
führen mit Ressourcen von älteren Menschen, die von Jugendlichen genutzt werden 
können, bzw. Ressourcen von Jugendlichen, die von älteren Menschen genutzt wer-
den können. 

5.  Migration 

5.1 Überlegungen, Bemerkungen und Hinweise 
In Oetwil am See leben verhältnismässig viele Ausländerinnen und Ausländer. Sie nutzen die 
traditionellen Angebote und Dienstleistungen für ältere Menschen wenig. Diese stehen aus-
drücklich auch den Ausländerinnen und Ausländern zur Verfügung. Die Projektgruppe erachtet 
es als wünschenswert, dass neben Generationen übergreifenden Aktivitäten auch Ausländerin-
nen und Ausländer in die Altersarbeit integriert werden. 

5.2 Die Projektgruppe empfiehlt 

1. Die Anbietenden von Dienstleistungen und Aktivitäten der Altersarbeit werden er-
sucht, nach Möglichkeit auch die ausländische Bevölkerung einzubeziehen (u. a. 
durch Einladungen, durch Öffentlichkeitsarbeit im „Oetwiler“, mit Sprachkursen, mit 
Veranstaltungen wie beispielsweise „Als Albanerin alt werden in Oetwil“). Zudem sol-
len auch die Kulturmittlerinnen und Kulturmittler der Schule verstärkt in die Altersar-
beit einbezogen werden. Ferner ist der Einsitz von Ausländerinnen und Ausländern in 
Gremien der Altersarbeit zu fördern. 

6  Infrastruktur, Verkehr 

6.1 Überlegungen, Bemerkungen und Hinweise 
An den Veranstaltungen wurde eine grosse Zahl wünschenswerter Verbesserungen bei den 
öffentlichen Dienstleistungen (Einkaufsmöglichkeiten, öffentlicher Verkehr, mehr Sitzgelegen-
heiten usw.) genannt.  
 
Eine hindernisfreie und altersgerechte Gestaltung des öffentlichen Raumes dient der gesamten 
Bevölkerung einer Gemeinde. Dies erleichtert es, Beziehungen zu pflegen und Tätigkeiten 
nachzugehen.  
 
Gute öffentliche Verkehrsverbindungen wurden als wichtige Voraussetzung für ein erleichtertes 
Älterwerden genannt. Fehlende Einkaufsmöglichkeiten (keine Metzgerei im Dorfzentrum, feh-
lende Drogerie und Grossverteiler usw.) wurden als markante Lücken festgehalten. Nicht alles 
liegt im Einflussbereich der Politischen Gemeinde (z. B. Einkaufsläden der Grossverteiler) bzw. 
scheitert am finanziellen Aufwand (z. B. Mindestumsatz für einen Billettautomaten). Trotzdem 
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müssen auch diese Aspekte durch die Verantwortlichen der Gemeinde immer wieder im Auge 
behalten und an entsprechender Stelle eingebracht werden. 

6.2  Die Projektgruppe empfiehlt 

1. Für eine Optimierung der altersgerechten Gestaltung des öffentlichen Raumes wer-
den an geeigneten Stellen Sitzbänke aufgestellt. Für die Suche nach entsprechenden 
Standorten erlässt der Gemeinderat bzw. der Verkehrsverein im „Oetwiler" einen Auf-
ruf. Dabei ist darauf zu achten, dass Bänke nicht nur an „schönen" Orten ausserhalb 
des besiedelten Gebietes, sondern auch im Zentrum und an belebten Orten aufge-
stellt werden. 

2. Um die altersgerechte Gestaltung des öffentlichen Raumes zu überprüfen, führt der 
Sicherheitsvorstand des Gemeinderates regelmässig Dorfbegehungen mit älteren 
Menschen mit beispielsweise folgendem Inhalt durch: Verkehr (Strassenquerungen, 
Schwellen), Hindernisse wie Stufen, fehlende Briefkästen oder die grundsätzliche 
Gestaltung des öffentlichen Raumes. 

3. Der Gemeinderat wird ersucht, das Aufstellen eines Billettautomaten mit einem 
schweizweiten Angebot zu prüfen und mögliche Gründe für eine Ablehnung durch 
den zuständigen Verkehrsträger öffentlich bekannt zu geben. Dabei soll darauf hin-
gewiesen werden, dass für den Billettbezug das Internet benutzt werden kann. Ältere 
Menschen ohne eigenen Zugang zum Internet können Fahrausweise über die An-
laufstelle beziehen (siehe Abschnitt 8.2, Empfehlung 5). 

4. Der Gemeinderat wird ersucht, erneut zu prüfen, ob er der Bevölkerung unpersönli-
che Tageskarten der SBB anbieten kann. 

5. Der Gemeinderat wird ersucht, bei den Verkehrsbetrieben Zürichsee und Oberland 
(VZO) zu klären, ob Busse, die abends als Leerfahrt von Oetwil ins Depot nach Grü-
ningen zurückkehren, Passagiere z. B. nach Willikon und Holzhausen mitnehmen 
können. Zudem soll sich der Gemeinderat für zusätzliche Kurse nach Männedorf ein-
setzen (Fahrplandichte analog der Verbindungen nach Uster). 

6. Der Gemeinderat wird ersucht, im Rahmen der Gesamtentwicklung der Gemeinde, 
die fehlenden Einkaufsmöglichkeiten immer wieder zu thematisieren und dieses An-
liegen bei Bauvorhaben im Dorfzentrum bei Bauinteressenten einzubringen. 

7  Wohnen 

7.1 Überlegungen, Bemerkungen und Hinweise 
Mit zunehmendem Alter gewinnt der eigene Wohnraum an Bedeutung. An den Veranstaltungen 
vom 26. Mai 2008 wurden von einer grossen Zahl der Teilnehmenden Wünsche und Vorstel-
lungen für ein altersgerechtes Wohnen geäussert (sowohl traditionelle wie auch alternative 
Wohnformen mit unterschiedlichem Grad an Unterstützung und Pflege). 
 
Die Ansprüche der jüngeren Generationen an Wohnraum und Komfort im Alter steigen. Wenn 
Einwohnerinnen und Einwohner aus Einfamilienhäusern in kleinere und hindernisfreie Wohnun-
gen umziehen wollen, gibt es vor allem für den Mittelstand zu wenig Angebote. Oftmals ist der 
Wegzug aus der Gemeinde die Folge. Die Zunahme der älteren Bevölkerung (siehe dazu An-
hang 2) führt dazu, dass mittel- bis langfristig zusätzlicher altersgerechter Wohnraum in unter-
schiedlichen Grössen und Preissegmenten (Fläche, Dienstleistungsangebot und Komfort) benö-
tigt wird. Es wäre sinnvoll, wenn ein zusätzlicher Bedarf ganz oder teilweise von der Genossen-
schaft für Alterswohnungen erstellt und betrieben werden könnte. 
 
In der Gemeinde gibt es verschiedene Grundstücke (alte Fabrikliegenschaft Städeli im Dorf-
zentrum, Bauland an der Bergstrasse [Eigentum der Politischen Gemeinde] und Bauland im 
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Jöndler neben den bestehenden Alterswohnungen), die allenfalls für den Bau altersgerechter 
Wohnungen genutzt werden könnten. 
 
Wenig bis keinen Einfluss kann auf Bauvorhaben von privaten Investoren genommen werden. 
Allenfalls kann im Vorfeld von Baubewilligungsverfahren auf den Bedarf an altersgerechten 
Wohnungen  hingewiesen werden. 
 
Die vorerst auf drei Jahre abgeschlossene Zusammenarbeit mit der Loogarten-Stiftung sichert 
den Einwohnerinnen und Einwohnern von Oetwil nach den Gemeinden Egg und Mönchaltorf 
eine Vorzugsstellung gegenüber anderen Gemeinden bei einem allfälligen Eintritt ins Heim. 
Erwünscht ist eine längerfristige Zusammenarbeit, die zu einem späteren Zeitpunkt auch aus-
gebaut werden könnte. 

7.2 Die Projektgruppe empfiehlt 

1. Dem Gemeinderat wird empfohlen, bei der Planung von Überbauungen im Dorfzent-
rum Einfluss zu nehmen, damit dort bei Bedarf altersgerechter Wohnraum und/oder 
Treffpunktmöglichkeiten wie beispielsweise ein Café entstehen (siehe dazu Abschnitt 
1.2, Empfehlung 1). 

2. Dem Gemeinderat wird empfohlen, die an der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 
2008 vorerst auf drei Jahre beschlossene Zusammenarbeit mit der Loogarten-
Stiftung fortzusetzen. Dabei sollen für eine längerfristige Zusammenarbeit bewusst 
unterschiedliche Optionen im Auge behalten werden. 

3. Mittelfristig sollen zusätzliche altersgerechte Wohnbauten geschaffen werden. 

·  Dem Gemeinderat wird empfohlen zu prüfen, ob vorhandene Grundstücksreserven 
für altersgerechten Wohnraum für den Mittelstand verwendet werden könnten. 

·  Dem Gemeinderat wird empfohlen, in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft für 
Alterswohnungen zu prüfen, ob auf dem Grundstück neben den bestehenden Alters-
wohnungen zusätzliche Alterswohnungen geschaffen werden können. Allenfalls kann 
ein Café (siehe dazu Abschnitt 1.2, Empfehlung 1) und/oder das Spitex-Zentrum in 
eine neue Überbauung integriert werden. 

·  Bei der Schaffung von neuem Wohnraum ist dem Angebot an Dienstleistungen (z. B. 
Notrufanlage, Wasch- und Flickdienst, kleine Handreichungen usw.), die ein längeres 
Wohnen zu Hause ermöglichen, hohe Priorität einzuräumen. 

4. Neu zu schaffender Wohnraum muss selbsttragend erstellt werden können. 

5. Behörden und Verwaltung unterstützen zukünftige Bauherren im Rahmen des Bau-
bewilligungsverfahrens bei der Planung von altersgerechtem Wohnraum. 

8  Koordination, Weiterentwicklung und Information 

8.1 Überlegungen, Bemerkungen und Hinweise 
Wichtig sind eine gute Koordination der verschiedenen Aktivitäten in der Altersarbeit und eine 
umfassende Information der Bevölkerung und der in der Altersarbeit tätigen Organisationen. 
 
Von zentraler Bedeutung ist, dass die im Altersleitbild vorgeschlagenen Massnahmen umge-
setzt und neue Entwicklungen in der Altersarbeit berücksichtigt werden. 
 
Verschiedentlich wurde der Wunsch nach einer Anlaufstelle geäussert, der verschiedenste 
Aufgaben übertragen werden könnten, wie zum Beispiel eine Tauschbörse, die Vermittlung von 
Dienstleistungen und Hilfsdiensten usw. Sie könnte auch als Anlaufstelle für Anliegen der Be-
völkerung und als Vermittlungsstelle für Kontakte dienen. 
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Der Koordination und Weiterentwicklung der Altersarbeit kommt eine ständig grösser werdende 
Bedeutung zu. Die Verantwortung für die noch zu institutionalisierende Alterskonferenz soll 
deshalb durch die politische Gemeinde wahrgenommen und klar geregelt werden. Ein umfas-
sender Einbezug aller in der Altersarbeit tätigen Organisationen und einzelner unabhängiger 
Seniorinnen und Senioren gewährleistet eine breite Abstützung in der Bevölkerung und sichert 
die Qualität der Altersarbeit. 
 
Bisher war die Alterskommission zum einen für die Koordination der verschiedenen Aktivitäten 
zuständig, zum anderen führte sie eigene Aktivitäten durch. Die Koordination und das Anbieten 
eigener Aktivitäten können sich gegenseitig ausschliessen. Durch Übergabe der Koordinations-
aufgaben an die Alterskonferenz erhält die Alterskommission den notwendigen Freiraum, um 
sich auf die bereits vorgesehene Ausweitung ihrer Aktivitäten konzentrieren zu können. Die 
spontane Information und Koordination kann selbstverständlich auch ausserhalb der Alterskon-
ferenz stattfinden. 

8.2 Die Projektgruppe empfiehlt 

1. Die Koordination und die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Altersarbeit 
werden der neu zu bildenden Alterskonferenz übertragen. Die Verantwortung für die 
Einberufung und Leitung der Alterskonferenz liegt beim Gemeinderat. 

2. Das Altersleitbild wird einmal pro Amtsdauer, erstmals spätestens im Jahre 2012, 
durch die Alterskonferenz überarbeitet und der aktuellen Situation angepasst. 

3. Die Alterskommission konzentriert ihre Tätigkeit auf die bisherigen Aktivitäten und 
Angebote und baut diese bedarfsgerecht aus. 

4. Die Alterskommission informiert in Absprache mit den betreffenden Institutionen die 
Bevölkerung über die Altersarbeit. Sie benützt die lokalen Medien für Ankündigungen 
und Berichte über Veranstaltungen und Anlässe von allgemeinem Interesse. Zudem 
ist sie verantwortlich für den Betrieb und den weiteren Ausbau des Senioren-Portals 
im Internet und stellt die tagesaktuelle Information sicher. 

5. Als Anlaufstelle für Auskünfte und Anliegen verschiedenster Art wird mittelfristig eine 
neue Stelle geschaffen. Dieser können bei Bedarf auch weitere Aufgaben übertragen 
werden, z. B. bei der Weiterentwicklung der Freiwilligenarbeit (siehe Abschnitt 2.2.2, 
Empfehlung 1) oder der Unterstützung der Alterskonferenz bei der Umsetzung der 
Empfehlungen aus dem Altersleitbild. Das genaue Pflichtenheft, der notwendige Stel-
lenumfang und die geeignete Form der Trägerschaft werden in Zusammenarbeit mit 
der Alterskonferenz durch den Gemeinderat geklärt und in einer Leistungsvereinba-
rung festgehalten. 

9  Organisation 

9.1 Überlegungen, Bemerkungen und Hinweise 
Der Aufbau und die Realisierung der beiden vorgeschlagenen Massnahmen „Weiterentwicklung 
der Freiwilligenarbeit“ (siehe Abschnitt 2.2.2, Empfehlung 1) und Anlaufstelle (siehe Abschnitt 
8.2, Empfehlung 5) erfordern eine formelle Trägerschaft. Im gegenwärtigen Zeitpunkt kann 
keine der bestehenden Organisationen (Spitex-Verein und Alterskommission) die Trägerschaft 
für eine der beiden neuen Dienstleistungen übernehmen. Zudem sind die Inhalte und das Aus-
mass der notwendigen Aktivitäten noch unklar. Die Projektgruppe schlägt deshalb ein pragmati-
sches Vorgehen in kleinen Schritten vor. 
 
Die neu zu bildende Alterskonferenz (siehe Abschnitt 8.2, Empfehlung 1) setzt sich aus allen in 
der Altersarbeit der Gemeinde engagierten Trägerschaften und Einzelpersonen zusammen. Die 
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Mitglieder der Alterskonferenz bzw. die in der Alterskonferenz vertretenen Institutionen werden 
jeweils für vier Jahre vom Gemeinderat gewählt. Das Präsidium hat der jeweilige Sozialvorstand 
inne. Das Sekretariat wird von der Gemeindeverwaltung geführt. Bei Bedarf können weitere 
Personen und/oder Organisationen beigezogen werden. 

9.2 Die Projektgruppe empfiehlt 
 

1. Mindestens einmal jährlich, in der Anfangsphase wahrscheinlich öfter, wird durch den 
Gemeinderat eine Alterskonferenz einberufen und durchgeführt. Neben der Informa-
tion und Koordination der Altersarbeit bietet dieses Gremium den beteiligten Organi-
sationen auch die Möglichkeit zur Mitsprache/Mitbestimmung bei der Umsetzung des 
Altersleitbildes. 

2. Für den Aufbau des Besuchsdienstes wird auf Initiative des Sozialvorstandes des 
Gemeinderates eine kleine Arbeitsgruppe gebildet. Diese klärt neben den notwendi-
gen fachlichen Inhalten auch eine geeignete Form der Trägerschaft (siehe nachfol-
gende Empfehlung 3). 

3. Bei der Entwicklung neuer Angebote, wie z. B. der Weiterausbau der Freiwilligenar-
beit (siehe Abschnitt 2.2.2, Empfehlung 1 und 2) oder beim Aufbau einer Anlaufstelle 
wird die geeignete Form der Trägerschaft in Zusammenarbeit mit den bestehenden 
Organisationen bzw. im Rahmen der Alterskonferenz geklärt. 

 

10  Weiterarbeit (Massnahmenkatalog)   

Nr. Ab-
schn. 

Empfehlung Adressat Termin  Priori-
tät 

1)  1/7 Sofern im Zentrum neue Bauten entstehen, soll 
der Gemeinderat die Planer/Erbauer ersuchen, 
Treffpunkt-Möglichkeiten einzuplanen. 

GR Sofort A   

2)  1 Durchführung von Aktionen „man grüsst sich in 
Oetwil" mit Schule, Kirche usw. 

GR 2009  B  

3)  1 Regelmässige Durchführung von Veranstaltun-
gen zum Thema „Was beschäftigt uns?" 

GR 2009  B  

4)  1 Zur Klärung des Bedürfnisses nach einem Treff-
punkt soll ein Raum mit einer kleinen Infrastruk-
tur und einem minimalen Betreuungs- bzw. 
Begleitungsangebot eingerichtet werden. 

AKonf 2009 A   

5)  1 Es werden regelmässig Führungen, Besichtigun-
gen oder ähnliche Veranstaltungen durchgeführt, 
die zum Ziel haben, der Bevölkerung die Umge-
bung und ihre Geschichte nahe zu bringen. 

AK 2009   C 

6)  2 Die Spitex-Dienstleistungen sollen weiterhin 
durch die bestehende dorfeigene Trägerschaft 
angeboten werden. 

GR 
Spitex 

Sofort A   

7)  2 Zur qualitativen Sicherstellung der Dienstleistun-
gen und zur Erfüllung der kantonalen Auflagen 
werden wie bis anhin bedarfsgerechte Formen 
der Zusammenarbeit mit anderen Organisatio-
nen gesucht. 

Spitex Sofort  B  
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Nr. Ab-
schn. 

Empfehlung Adressat Termin  Priori-
tät 

8)  2 Die Verantwortlichen der Spitex-Dienste (sowohl 
auf der Ebene des Vorstandes als auch das 
leitende Personal) pflegen weiterhin das Ge-
spräch mit möglichen Partnern, auch ausserhalb 
des Bezirks Meilen. 

Spitex Sofort A   

9)  2 In Ergänzung zu den bestehenden Dienstleis-
tungen der Spitex und zur Unterstützung der 
Nachbarschaftshilfe wird die Freiwilligenarbeit 
gefördert und ausgebaut und in einem ersten 
Schritt eine neue Dienstleistung „Besuchsdienst“ 
geschaffen. 

GR 
AG 

 A   

10)  2 Der Aufbau des Besuchsdienstes muss so kon-
zipiert werden, dass mittelfristig bedarfsgerecht 
weitere Dienstleistungen angeboten und er-
bracht werden können. 

AG  A   

11)  2 Die geeignete Form der Trägerschaft wird in 
Zusammenarbeit mit den bestehenden Organisa-
tionen der Altersarbeit geklärt. Die Trägerschaft 
schliesst mit der Politischen Gemeinde eine 
Leistungsvereinbarung ab. (Siehe auch Empfeh-
lung Nr. 39.) 

AG  A   

12)  2 Ein allfälliger Bedarf an Beratungsangeboten 
wird durch die Alterskonferenz regelmässig 
überprüft. 

GR/ 
AKonf 

   C 

13)  2 Alle Rückmeldungen und Hinweise aus den 
beiden Veranstaltungen werden in einer Liste 
zusammengestellt. Sie sollen im Rahmen der 
periodischen Aktualisierung des Leitbildes über-
prüft werden. 

GR  A   

14)  3 Die Aktivitäten der verschiedenen Anbieter wer-
den durch die Alterskonferenz koordiniert. 

AKonf  A   

15)  3 Die Alterskommission unterstützt die verschie-
denen Anbieter bei der Durchführung von Aktivi-
täten für ältere Menschen und fördert eine Viel-
falt von Aktivitäten für unterschiedliche Gruppie-
rungen. 

AK   B  

16)  3 Die Alterskommission unterstützt Seniorinnen 
und Senioren, die in eigener Verantwortung 
neue Aktivitäten durchführen wollen (Selbstor-
ganisation). 

AK   B  

17)  4 Allen Anbietenden von Aktivitäten wird empfoh-
len, Generationen übergreifende Aktivitäten zu 
fördern bzw. zu prüfen, ob ihre Aktivitäten Gene-
rationen übergreifend durchgeführt werden könn-
ten. 

AKonf   B  

18)  4 Der Schule wird empfohlen, vermehrt Seniorin-
nen und Senioren in einzelne Schulstunden 
einzubeziehen. 

Schule    C 
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Nr. Ab-
schn. 

Empfehlung Adressat Termin  Priori-
tät 

19)  4 Den Verantwortlichen im Jugendhaus wird emp-
fohlen, Projekte durchzuführen, die Generatio-
nen übergreifend realisiert werden können. 

GR/ 
Jugend-
treff 

  B  

20)  4 Die vorgeschlagene Anlaufstelle soll eine Liste 
führen mit Ressourcen von älteren Menschen, 
die von Jugendlichen genutzt werden können 
bzw. umgekehrt. 

AKonf   B  

21)  5 Die Anbietenden von Dienstleistungen und Akti-
vitäten der Altersarbeit werden ersucht, nach 
Möglichkeit auch die ausländische Bevölkerung 
einzubeziehen und die Einsitznahme von Aus-
länderinnen und Ausländern in Gremien der 
Altersarbeit zu fördern. 

AKonf   B  

22)  6 Für eine Optimierung der altersgerechten Gestal-
tung des öffentlichen Raumes werden an geeig-
neten Stellen Sitzbänke aufgestellt. Für die 
Suche nach entsprechenden Standorten lanciert 
der Gemeinderat bzw. der Verkehrsverein einen 
Aufruf im „Oetwiler". 

GR/ 
Verkehrs-
verein 

 A   

23)  6 Der Gemeinderat wird ersucht, das Aufstellen 
eines Billettautomaten mit einem schweizweiten 
Angebot zu prüfen und Gründe für eine mögliche 
Ablehnung öffentlich bekannt zu geben. 

GR   B  

24)  6 Der Gemeinderat wird ersucht zu prüfen, ob die 
Gemeinde der Bevölkerung unpersönliche Ta-
geskarten der SBB anbieten kann. 

GR  A   

25)  6 Der Gemeinderat wird ersucht, bei den Ver-
kehrsbetrieben Zürichsee und Oberland zu klä-
ren, ob Busse, die abends als Leerfahrt von 
Oetwil ins Depot nach Grüningen fahren, auch 
Passagiere mitnehmen können sowie sich für 
zusätzliche Kurse nach Männedorf einzusetzen. 

GR   B  

26)  6 Um die altersgerechte Gestaltung des öffentli-
chen Raumes zu überprüfen, führt der Sicher-
heitsvorstand regelmässig Dorfbegehungen mit 
älteren Menschen durch. 

GR   B  

27)  6 Der Gemeinderat wird ersucht, im Rahmen der 
Gesamtentwicklung der Gemeinde die fehlenden 
Einkaufsmöglichkeiten immer wieder zu themati-
sieren und dieses Anliegen bei Bauinteressenten 
einzubringen. 

GR  A   

28)  7 Dem Gemeinderat wird empfohlen, die an der 
Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2008 
vorerst auf drei Jahre beschlossene Zusammen-
arbeit mit der Loogarten-Stiftung fortzusetzen. 
Dabei sollen für eine längerfristige Zusammen-
arbeit bewusst unterschiedliche Optionen im 
Auge behalten werden. 

GR  A   
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Nr. Ab-
schn. 

Empfehlung Adressat Termin  Priori-
tät 

29)  7 Mittelfristig soll zusätzlicher altersgerechter 
Wohnraum geschaffen werden.  
·  Dem Gemeinderat wird empfohlen zu prüfen, 

ob vorhandene Grundstücksreserven für al-
tersgerechten Wohnraum für den Mittelstand 
verwendet werden könnten 

·  und ob auf dem Grundstück neben den be-
stehenden Alterswohnungen zusätzliche Al-
terswohnungen geschaffen werden könnten 
(in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft 
für Alterswohnungen). 

·  Bei der Schaffung von neuem Wohnraum ist 
dem Angebot an Dienstleistungen, die ein 
längeres Wohnen zu Hause ermöglichen, 
hohe Priorität einzuräumen. 

GR 

GfA 

  B  

30)  7 Neu zu schaffender Wohnraum muss selbsttra-
gend erstellt werden können. 

GR  A   

31)  7 Behörden und Verwaltung unterstützen zukünfti-
ge Bauherren im Rahmen des Baubewilligungs-
verfahrens bei der Planung von altersgerechtem 
Wohnraum. 

GR  A   

32)  8 Die Koordination und die Verantwortung für die 
Weiterentwicklung der Altersarbeit werden der 
Alterskonferenz übertragen. Die Verantwortung 
für die Einberufung und Leitung der Alterskonfe-
renz liegt beim Gemeinderat. 

AKonf 

GR 

 A   

33)  8 Das Altersleitbild wird einmal pro Amtsdauer, das 
erste Mal spätestens im Jahr 2012, durch die 
Alterskonferenz überarbeitet und der aktuellen 
Situation angepasst. 

AKonf Spät. 
2012 

 B  

34)  8 Die Alterskommission konzentriert ihre Tätigkeit 
auf die bisherigen Aktivitäten und Angebote und 
baut diese bedarfsgerecht aus.  

AK   B  

35)  8 Die Alterskommission informiert in Absprache mit 
den betreffenden Institutionen die Bevölkerung 
über die Altersarbeit. Sie ist zudem verantwort-
lich für den Betrieb und den weiteren Ausbau 
des Senioren-Portals. 

AK     

36)  8 Als Anlaufstelle wird mittelfristig eine neue Stelle 
geschaffen, der bei Bedarf auch weitere Aufga-
ben übertragen werden können. Der Gemeinde-
rat regelt in Zusammenarbeit mit der Alterskonfe-
renz Pflichtenheft, Stellenumfang und die Form 
der Trägerschaft. 

GR 
AKonf 

 A   

37)  9 Mindestens einmal jährlich, in der Anfangsphase 
wahrscheinlich öfter, wird durch den Gemeinde-
rat eine Alterskonferenz einberufen und durchge-
führt. 

GR   B  
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Nr. Ab-
schn. 

Empfehlung Adressat Termin  Priori-
tät 

38)  9 Für den Aufbau des Besuchsdienstes wird auf 
Initiative des Sozialvorstandes eine kleine Ar-
beitsgruppe gebildet. 

GR 
AG 

sofort A   

39)  9 Bei der Entwicklung neuer Angebote wird die 
Trägerschaft in Zusammenarbeit mit den beste-
henden Organisationen geklärt. 

AKonf  A   

 
Legende:  GR  Gemeinderat 
   AKonf Alterskonferenz 
   AK  Alterskommission 
   GfA  Genossenschaft für Alterswohnungen 

Spitex Spitex-Verein 
   AG  neu zu bildende Arbeitsgruppe 
 
   A  Hohe Priorität 
   B  Mittlere Priorität 
   C  Tiefe Priorität 
 
 

11  Schlussbemerkungen 

Das vorliegende Altersleitbild wurde von der Projektgruppe am 24. November 2008 einstimmig 
zuhanden des Gemeinderates verabschiedet. 
 



Altersleitbild Oetwil am See   24. November 2008 

	�  

Anhang 

1  Zusammensetzung der Projektgruppe 

Acklin Walter Präsident Genossenschaft für Alterswohnungen 

Allemann Brigitte Vorstandsmitglied Spitex-Verein 

Bolliger Heinz Aktuar Genossenschaft Alterswohnungen, Mitglied Alterskommission 

Bosshard Werner Gemeinderat, Finanzvorstand (Vorsitz) 

Bretscher Walter Senior 

Dennler Susi Präsidentin Spitex-Verein 

Maag Annik Gemeinderat, Sozialvorsteherin 

Oberholzer Vreni Präsidentin Alterskommission 

Tenger Verena Mitglied Sozialkommission, bis Frühling 2008 Vizepräsidentin Spitex-Verein 

 
Braendle LuciAnna Fachberatung Pro Senectute Kanton Zürich 
Gebhard Hans Fachberatung Pro Senectute Kanton Zürich 

 

 

2  Bevölkerungsprognose 1 

Gemäss den Unterlagen des Statistischen Amtes vom Kanton Zürich wird die Zahl der älteren 
Bevölkerung in den nächsten Jahren in der Gemeinde Oetwil am See stetig zunehmen (siehe 
auch die nachfolgenden Grafiken). Die Zahl der 65- bis 79-Jährigen wird sich bis ins Jahr 2030 
mehr als verdoppeln und die Zahl der über 80-Jährigen wird sich im gleichen Zeitraum fast 
vervierfachen. Nachdem in den letzten Jahren die Zahl der älteren Bevölkerung in beiden Al-
terskategorien ziemlich konstant blieb, wird nun für die kommenden Jahre ein markanter An-
stieg prognostiziert. 
 
Die Entwicklung der Zahl der  älteren Ausländerinnen und Ausländer verläuft ziemlich genau 
gleich wie diejenige der Schweizerinnen und Schweizer (65- bis 79-Jährige + 140 % und über 
80-Jährige knapp vervierfacht). Der grösste Teil der Ausländerinnen und Ausländer stammt aus 
den beiden Nachbarländern Italien (29 Personen) und Deutschland (18 Personen). Die übrigen 
20 Personen stammen aus 11 verschiedenen Ländern. Von der Spitex beziehen gegenwärtig 
nur wenige Ausländerinnen und Ausländer Dienstleistungen. 
 
Durch diese Entwicklung steigt auch der Anteil der älteren Menschen an der gesamten Bevölke-
rung. Während heute knapp 10 % der Bevölkerung über 65 Jahre alt sind, werden es im Jahre 
2030 über 20 % sein. Bei den über 80-Jährigen steigt der Anteil von heute 2 % auf 6,7 % im 
Jahre 2030. Trotz dieser markanten Zunahme bleiben die prozentualen Anteile der älteren 
Bevölkerung der Gemeinde Oetwil am See weiterhin unter denjenigen des Bezirks und ganz 
knapp auch unter denjenigen des Kantons. 
 

____________________ 

1 Auszug aus der Arbeitsunterlage: Pro Senectute Kanton Zürich; "Entwicklung der Zahl der älteren Bevölkerung in 
der Gemeinde Oetwil am See" vom 21. Januar 2008 
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Bereits früher wurden Bevölkerungsprognosen für die Gemeinde Oetwil am See erstellt2. Bei 
den 65- bis 79-Jährigen zeigt die Prognose 1993 ab ca. 2000 eine fast deckungsgleiche Ent-
wicklung wie die effektive Zahl bzw. die Prognose 2007. Etwas weniger stark, aber immer noch 
mit einer markanten Zunahme rechnet die Prognose des Jahres 2001. Bei den über 80-
Jährigen geht die Prognose von 2007 von einer deutlich stärkeren Zunahme aus als die beiden 
andern Prognosen. Dies kann u. a. auf die stetig steigende Lebenserwartung zurückgeführt 
werden. 
 

Anzahl 65-79-Jährige
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Anzahl über 80-Jährige
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____________________ 

2 Prognose aus dem Jahre 1993; erstellt durch die Informationsstelle des Zürcher Sozialwesen; zitiert im Altersleit-
bild Oetwil am See vom Mai 1995 und Prognose aus dem Jahre 2001 des Kant. Statistischen Amtes, unveröffent-
lichte Arbeitsunterlage der Pro Senectute Kanton Zürich. 
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3  Verteilung der Bevölkerung im Gemeindegebiet 

Total 488 Personen (Stand 29.1.08) 
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4  Glossar 

 

Alterskommission Freie, überkonfessionelle Gruppierung von Freiwilligen und 
Beauftragten. Führt Seniorennachmittage, Vorträge, Ausflüge, 
Besichtigungen und eine jährliche Ferienwoche für Seniorinnen 
und Senioren durch. Mit dem „Programm 60plus – aktiv“ wird 
auch ein jüngeres Publikum angesprochen. Die Alterskommissi-
on konstituiert sich selbst. An der Finanzierung der Aktivitäten 
der Alterskommission beteiligen sich die reformierte und die 
katholische Kirchgemeinde sowie die politische Gemeinde Oetwil 
am See. 

Alterskonferenz Beratendes Gremium zur Koordination und Weiterentwicklung 
der Altersarbeit in der Gemeinde. Teilnehmende sind alle in der 
Altersarbeit von Oetwil am See engagierten Trägerschaften 
sowie einzelne unabhängige Seniorinnen und Senioren. Die 
Alterskonferenz wird vom Sozialvorstand des Gemeinderates 
einberufen und begleitet.  

Anlaufstelle Niederschwelliges Informationsangebot für alle Fragen des Alters 
und des Älterwerdens. Der Stelle können bedarfsgerecht auch 
weitere Aufgaben übertragen werden, z. B. Weiterentwicklung 
der Freiwilligenarbeit, Unterstützung der Alterskonferenz usw. 

Besuchsdienst Regelmässige Besuche bei Menschen, die von sich aus nicht 
oder nur schwer am Gemeinschaftsleben teilnehmen können.  

Beabsichtigt ist, neben den Besuchen, ergänzend zu Spitex und 
Nachbarschaftshilfe unterschiedlichste Dienstleistungen anzubie-
ten, die durch Freiwillige ausgeführt werden können (z. B. admi-
nistrative Unterstützung, Hauslieferdienst, Begleitdienst, Fahr-
dienst, Unterstützung bei der Abfallentsorgung, Gartenarbeiten 
usw.). 

Genossenschaft für 
Alterswohnungen 

Die politisch und konfessionell neutrale Genossenschaft be-
zweckt in gemeinnütziger Weise betagten Einwohnerinnen und 
Einwohnern von Oetwil preiswerte Wohnungen zu verschaffen. 
Zu diesem Zweck besitzt die Genossenschaft die Liegenschaft 
an der Willikonerstrasse 26. 

Ortsvertretung Pro 
Senectute 

Die Ortsvertretungen der Pro Senectute setzen sich in den Ge-
meinden des Kantons Zürich ergänzend für das Wohlbefinden 
der älteren Menschen ein. Durch eigene Angebote, Koordination 
und Förderung der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 
unterstützen sie die politische Gemeinde in der Altersarbeit.  

Senioren-Portal Von der Alterskommission initiierter Internet-Auftritt unter 
www.senioren-oetwil.ch. Ziel ist der erleichterte Zugriff für Senio-
rinnen und Senioren auf die für sie interessanten Informationen 
über das Angebot an Aktivitäten in der Gemeinde. 

Spitex-Verein Gemeinnütziger Trägerverein der ambulanten Dienste der Ge-
meinde Oetwil am See gemäss kantonalem Gesundheitsgesetz 
und Leistungsvereinbarung mit der politischen Gemeinde Oetwil 
am See. 

www.oetwil.ch/spitex 

 


